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ANÄSTHESIE

INTENSIVMEDIZIN

NOTFALLMEDIZIN

SCHMERZTHERAPIE

4 SÄULEN DER 
ANÄSTHESIOLOGIE

  Die Anästhesiologie stützt sich auf vier Säulen:
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Die Anästhesiologie zählt zu den vielfältigsten und abwechslungs-
reichsten Fachgebieten der Medizin. Kaum eine andere Disziplin 
bietet ein so breit gefächertes Grundlagenspektrum, kaum eine 
andere eröffnet so viele Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

Anästhesisten/innen sind wichtige Vertrauenspersonen von Patienten 
und Operateuren vor, während und nach einer Operation, exzellent 
ausgebildete Intensivmediziner, Notärzte oder auch Experten in 
der Behandlung von Schmerzpatienten. Anästhesisten/innen 
haben hervorragende Perspektiven im Krankenhaus oder als Ärztin/
Arzt in Niederlassung. Selbst Teilzeit mit individueller Gestaltung ist 
möglich. 

Für Studierende sind Famulatur und das Praktische Jahr (Wahlfach) 
der beste Weg, die Anästhesiologie kennen zu lernen. 
Bereits approbierten Ärztinnen und Ärzten steht die Weiterbildung 
Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie offen. 

Informieren Sie sich unter:
www.anaesthesist-werden.de
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ANÄSTHESIE

  Patienten begleiten: vor, während und nach der Operation 
Verantwortung tragen. Anästhesisten schaffen Sicherheit. 

Fachärzte/innen für Anästhesiologie beherrschen die Allgemein- 
und Regionalanästhesie einschließlich der Vor- und Nachbehandlung, 
der Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen während operativer 
und diagnostischer Eingriffe sowie intensivmedizinische, notfall-
medizinische und schmerztherapeutische Maßnahmen.

60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiter-
bildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 *:

 48 Monate in der Anästhesiologie, davon können bis zu +
 12 Monate Weiterbildung in anderen Gebieten  +
angerechnet werden
18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden +

 12 Monate in der Intensivmedizin, davon können +
 6 Monate Intensivmedizin in einem anderen Gebiet  +
abgeleistet werden

WEITERBILDUNGSZEIT 

* Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer
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INTENSIVMEDIZIN

  Intensiv therapieren: im Team Behandlungskonzepte verwirklichen. 
Anästhesisten helfen heilen.

Die Facharztkompetenz Anästhesiologie umfasst bereits die Intensiv-
überwachung und -behandlung von Patienten, deren Vital- oder 
Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise gestört sind und durch 
intensive therapeutische Verfahren unterstützt oder aufrechterhalten 
werden müssen. Eine Zusatzweiterbildung Intensivmedizin ist im 
Anschluss an den Facharzterwerb möglich. 

24 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 2 *: davon können

 für das Gebiet Anästhesiologie:  +
12 Monate – während der Facharztweiterbildung

 6 Monate in der Intensivmedizin eines anderen Gebietes  +
abgeleistet werden

WEITERBILDUNGSZEIT 
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NOTFALLMEDIZIN

  Leben retten: zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tun. 
Anästhesisten handeln schnell.

Die Facharztkompetenz Anästhesiologie umfasst bereits Fähigkeiten 
im Erkennen drohender oder eingetretener Notfallsituationen, in 
der Behandlung von Notfällen sowie in der Wiederherstellung und 
Aufrechterhaltung akut bedrohter Vitalfunktionen. Diese Fähigkeiten 
können bereits während der Facharztweiterbildung in einer Zusatz-
weiterbildung Notfallmedizin vertieft werden.

 6 Monate Weiterbildung in Intensivmedizin, Anästhesiologie  +
oder in der Notfallaufnahme unter Anleitung eines Weiter-
bildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 * 

 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 * in  +
allgemeiner und spezieller Notfallbehandlung 

und anschließend unter Anleitung eines 
verantwortlichen Notarztes 

 50 Einsätze im Notarztwagen oder Rettungshubschrauber  +

WEITERBILDUNGSZEIT 

VORAUSSETZUNG

24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der stationären 
Patientenversorgung bei einem Weiterbildungsbefugten 
an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 *.
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SCHMERZTHERAPIE

  Leid lindern: körperlichen und seelischen Schmerzen Einhalt 
gebieten. Anästhesisten geben Hoffnung.

Die Facharztkompetenz Anästhesiologie umfasst bereits die Be-
handlung akuter und chronischer Schmerzzustände von Patienten 
vor, während und nach Operationen sowie die Betreuung palliativ-
medizinisch zu versorgender Patienten. Eine Zusatzweiterbildung 
Spezielle Schmerztherapie ist im Anschluss an den Facharzterwerb 
möglich.

WEITERBILDUNGSZEIT 

 12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten  +
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 *

 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 * +
in Spezielle Schmerztherapie
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Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V. (BDA)
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin e. V. (DGAI)

Roritzerstraße 27 | 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 - 93 37 80 | Fax: 0911 - 39 38 195
E-Mail: bda@bda-ev.de | dgai@dgai-ev.de 
www.bda.de | www.dgai.de | www.anaesthesist-werden.de
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